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Antrag 
der Abgeordneten Friedrich Ostendorff, Harald Ebner, Bärbel Höhn, Steffi Lemke, 
Nicole Maisch, Annalena Baerbock, Matthias Gastel, Sylvia Kotting-Uhl, Oliver 
Krischer, Stephan Kühn (Dresden), Christian Kühn (Tübingen), Peter Meiwald, 
Markus Tressel, Dr. Julia Verlinden, Dr. Valerie Wilms und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hofabgabe als Voraussetzung für den Zugang zur Altersrente 
für Landwirte abschaffen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Abgabe eines landwirtschaftlichen Unter-
nehmens nicht zur  Voraussetzung für den Bezug einer Regelaltersrente der Alters-
sicherung der Landwirte (die so genannte Hofabgabeklausel) macht.  

Berlin, den 7. Oktober 2014 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Begründung 

Die Abgabe des Hofes als Voraussetzung für eine Altersrente für Landwirte gemäß § 11 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) ist zutiefst ungerecht und schon längst nicht mehr zeitgemäß.  

Die Hofabgabeklausel ist nicht mehr zeitgemäß, weil es angesichts von demographischem Wandel, Höfester-
ben und vielfach fehlenden Hofnachfolgern aus der eigenen Familie nicht mehr richtig sein kann, Landwirte 
bei Eintritt ins Rentenalter zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit auf dem eigenen Hof zu drängen. Vielmehr be-
schleunigt die Hofabgabeklausel das Höfesterben und den Strukturwandel in der Landwirtschaft. Das Ziel der 
Förderung des Generationenwechsels in der Landwirtschaft trägt nicht mehr, weil die Kinder altersrentenbe-
rechtigter Landwirte in der Regel selbst in einem Alter sind, wo sie sich bereits beruflich, familiär und hin-
sichtlich des Wohnortes auf ein vom elterlichen Hof unabhängiges Leben eingestellt haben. In anderen Fällen 
ist der Landwirt kinderlos. Er müsste den Hof an einen Fremden abgeben. Da bäuerliche Betriebe nicht nur 
Arbeitsstätten, sondern Lebensmittelpunkt des Landwirtes sind, ist er im Allgemeinen erst dazu bereit, wenn 
er den Hof gesundheits- oder altersbedingt verlassen muss.  
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Die Hofabgabeklausel ist zutiefst ungerecht, weil sie Landwirten, die ihren Hof aus den verschiedensten Grün-
den nicht abgeben wollen oder können, ihre Rente vorenthält, obwohl sie jahrzehntelang ihre Beiträge an die 
landwirtschaftliche Alterskasse gezahlt haben. Die Landwirte werden so um die Früchte ihrer langjährigen 
Beitragszahlung betrogen. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Beitragsgerechtigkeit und eine massive 
Ungleichbehandlung gegenüber Arbeitnehmern. Sie können eine Rente beziehen, wenn sie die Regelalters-
grenze erreicht haben, auch wenn sie weiter einer Erwerbstätigkeit nachgehen.  

Besonders skandalös und diskriminierend ist es, dass Landwirten eine Rente verweigert wird, wenn sie den 
Hof an einen mehr als zehn Jahre jüngeren Ehegatten abgeben. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum 
ein älterer Ehegatte den Hof weiterführen darf, ein jüngerer Ehegatte aber nicht. Diese Regelung führt das 
vorgebliche Ziel der Hofabgabeklausel, für eine jüngere Altersstruktur bei den Landwirten zu sorgen, völlig ad 
absurdum.  

Die in diesem Zusammenhang geschürte Befürchtung, die Beiträge zu den landwirtschaftlichen Alterskassen 
könnten sich im Falle der Abschaffung der Hofabgabeklausel vervielfachen, entbehrt jeglicher Grundlage. Die 
ursprüngliche Bindung des Bundeszuschusses zur Alterssicherung der Landwirte an die Hofabgabeklausel, wie 
sie in den 50er-Jahren galt, hat im politischen Raum schon lange keinen Bestand mehr. Die Höhe des Bundes-
zuschusses zur Alterssicherung der Landwirte ergibt sich vor allem aus der bestehenden Beitrags-Leistungs- 
Relation in der gesetzlichen Rentenversicherung, dem Zuschussbedarf für die Beitragszuschüsse und dem Bei-
tragsaufkommen der Landwirte.  

 


